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416/11.2022  Kirchhaslach, 28.11.2022 
 

 Gemeindenachrichten: 
 

  

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Dienstag, den 14.11.2022 um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  
  

Tagesordnung 
 

   

1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 10/2022 
vom 18.10.2022 
Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Bayer. Straßen- und Wegegesetz: Widmung 
der Ortsstraße „Am Forsthaus“, Fl.-Nr. 45, 
nach Art. 6 BayStrWG 
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die 
Stichstraße, Fl.-Nr. 45, Gemarkung Kirch-
haslach, mit einer Länge von 27 m, mit soforti-
ger Wirkung zur Ortsstraße „Am Forsthaus“ 
gewidmet wird. 
 

1.3. Antrag auf isolierte Befreiung vom Bebau-
ungsplan „Herretshofen Süd Krautgarten“, 
Änderung der Gartenzaunhöhe auf Fl.-Nr. 
541/5, Krautgarten 7 
Dem Antrag auf isolierte Befreiung bezüglich 
der Höhe des Gartenzauns von 1,20 Metern 
wurde zugestimmt. 
 

1.4. Sonstiges 
a.)  Spielplatz am Bürgerheim  
Bei der jährlichen Prüfung des Spielplatzes am 
Bürgerheim wurden erhebliche Sicherheits-
mängel an den Holzteilen durch Verwitterung 
festgestellt. Der Gemeinderat sprach sich des-
halb für den Austausch der Spieltürme in einer 
langlebigen Kunststoff-/Stahlausführung aus. 
Der Aufbau erfolgt über den Bauhof.   
 
 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 

Vorankündigung Jahresabschluss 
 

Die Gemeinde lädt nach zweijähriger Corona-
Zwangspause alle Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Vereine zum Jahresabschluss am 31.12.2022 
herzlichst ein. Nach der Dankandacht in der Kirche, 
die um 14.30 Uhr beginnt, blicken wir auf dem Frie-
densplatz auf das Jahr 2022 zurück und dem neuen 
Jahr entgegen. Der Jahresabschluss wird wieder 
durch die Musikkapelle, die Böllerschützen und die 
Fahnenabordnungen feierlich umrahmt.  

 
Der nächste Schnee kommt bestimmt - bitte 
Räum- und Streupflicht beachten! 
 

Die Gehwege müssen von den Anliegern ge-
räumt und gestreut werden.  
 

Die Gehwege sind von 
Schnee zu befreien. 
Gefallener Schnee 
nach 20 Uhr ist bis 
07.00 Uhr des Folge-
tages zu räumen (an 
Sonn- u. Feiertagen 
bis 08.00 Uhr). In der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 
Uhr ist gefallener Schnee innerhalb einer Stunde 
nach jedem beendeten Schneefall zu räumen. Wäh-
rend dieser Zeit sind Unebenheiten, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden sind, zu beseitigen.  
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Die Gehwege sind für Fußgänger in ausreichender 
Breite von Schnee und Eis freizuhalten und bei 
Glätte zu streuen. 
 
Damit die innerörtlichen Straßen möglichst zü-
gig vom Räumdienst der Gemeinde geräumt 
werden können, bitten wir Sie, wenn möglich, 
Ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße abzustellen. 
Sie unterstützen so den kommunalen Räum-
dienst bei seiner wichtigen Arbeit und verrin-
gern die Gefahr von Beschädigungen an Ihren 
Fahrzeugen. 
 
An dieser Stelle bereits schon im Voraus ein Dan-
keschön an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
ihre Räumpflicht gewissenhaft erfüllen. Ein ganz 
besonderer Dank geht an all diejenigen, die älteren 
und kranken Mitmenschen in ihrer Nachbarschaft 
bei dieser oft beschwerlichen Arbeit helfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

Telefon-Nr. 08333 9400-0 
 

 

Abfallentsorgung 
 

- Restmülltonne 14-tägig 
Donnerstag, 08.12. / 22.12.22 
 

- Biomülltonne 14-tägig  
Freitag, 09.12. / 23.12.22 
 

- Altpapiertonne 
Montag, 12.12.22 

 
- Gelbe Tonne - Terminverschiebung 

Donnerstag, 01.12. / Freitag, 30.12.22 
 
Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie sich bitte 
an die Firma Hörger, Stetten Tel.: 08261/732 767 
 
Die Abfallgebühren ändern sich ab 01.01.2023, 
siehe Preisblatt S. 7. 
 
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
November bis März 
 

Montag, Mittwoch, Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag     10.00 bis 12.00 Uhr 
 

 

Kirchliche Nachrichten:  
 

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
 
Voraussichtliche Gottesdienste im Dezember 
  
2. Adventssonntag, 04.12.2022 
17.30 Uhr  Rosenkranz 
18.00 Uhr  Heilige Messe 
 
Donnerstag, 08.12.2022 - Maria Empfängnis 
17.30 Uhr  Rosenkranz 
18.00 Uhr  Festgottesdienst 
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3. Adventssonntag, 11.12.2022 
17.30 Uhr  Rosenkranz 
18.00 Uhr  Heilige Messe  
 
4. Adventssonntag, 18.12.2022 
17.30 Uhr  Rosenkranz 
18.00 Uhr  Heilige Messe  
 
Weihnachtsgottesdienste:  
 

Samstag, 24.12.2022  
15.00 Uhr  Kinderchristmette  
22.00 Uhr  Christmette 
 

Montag, 26.12.2022  
17.30 Uhr  Rosenkranz  
18.00 Uhr  Festgottesdienst 
  

Silvester, 31.12.2022 
14.30 Uhr  Jahresschlussandacht 
 
Bitte beachten Sie aufmerksam den wöchentlichen 
Kirchenanzeiger an den Kirchenportalen, es kann 
evtl. zu Änderungen der Gottesdienste kommen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Zur Info 
 

Unser Herr Pfarrer Dosch ist auf dem Weg der Bes-
serung und ist teils erreichbar im Pfarrbüro (Tel. 
08333 8250 oder Mobil 0179 6751814). 
  
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit. 
  
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat 
  
 
 
Ministranten 
 

Hallo liebe Jugendliche, 
 

es ist uns wieder möglich das Sternsingen zu ver-
anstalten. Hierfür suchen die Ministranten Verstär-
kung für die Heiligen Drei Könige.  
Wer möchte mit uns als Sternsinger am 
06.01.2023 von Haus zu Haus ziehen? 
Es wäre toll, wenn sich viele Jugendliche mit uns 
auf den Weg machen würden.  
Also, wer Lust und Zeit hat, sollte sich bitte bald-
möglichst bei uns melden. 
 

Wir freuen uns auf Euch!  
 
Anmeldung bei: 
Nägele Christine Tel.  08333/8325 
Eberle Gabi   Tel:  08263/960564 
Sauter Julia  Tel:  08333/8136 
 
 
 
 

 
Mutter-Kind-Gruppe 
 

Hallo Mamas mit Kindern von 0 - 3 Jahren! 
 

Wir treffen uns jeden Dienstag von 9 bis               
11 Uhr (außer in den Schulferien) im Jugendheim 
Kirchhaslach (Turnhalle Kindergarten) zum Spie-
len, Singen, Turnen, Basteln, usw. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Weitere Auskünfte bei Laura Frey unter der Tel. Nr.: 
4809640 
 
 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der katholische Frauenbund Kirchhaslach lädt 
Sie, liebe Frauen, am Samstag, den 3.12.2022 
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr ins Jugendheim 
zu unserer Adventsfeier ein.  
 
Mit schönen Texten, Geschichten und Liedern 
möchten wir Sie mit  „ OFFENEN HERZEN“ 
auf die Adventszeit einstimmen. Mit duftendem 
Kaffee und leckeren Kuchen werden wir den 
schönen Nachmittag ausklingen lassen. 
 
Auf zahlreichen Besuch freut sich das  
Frauenbund Team 
 
 
 
Einladung zum Feierabendkreis  
 

Der nächste Feierabendkreis ist am Montag,       
12. Dezember 2022 um 14 Uhr im Jugendheim 
Kirchhaslach.  
 

Wir wollen gemeinsam Advent feiern und bei Kaf-
fee, Gebäck und Glühwein gemütlich beisammen 
sein. 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
 

Das Team vom Feierabendkreis 
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Vereinsnachrichten: 
 

Blumen- und Gartenfreunde Kirchhaslach 
 

Mitteilung über die Auflösung des Vereins der 
Blumen- und Gartenfreunde Kirchhaslach 
 

Leider ist es weder bei der Jahreshauptversamm-
lung am Mittwoch, den 26.10.22, noch bei der au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung am Mitt-
woch, den 16.11.22 gelungen, Nachfolger für die 
ausscheidenden Mitglieder des Vereinsvorstandes 
zu finden. Eine Weiterführung der Vereinsgeschäfte 
ist daher nicht möglich.  
In der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
am 16.11.22 haben die anwesenden Vereinsmit-
glieder daher satzungsgemäß mit mehr als 75 % 
der Stimmen die Auflösung des Vereins beschlos-
sen.  
 

Die bisherige Vorstandschaft wird die abschließen-
den Arbeiten bis spätestens zum Jahresende 2022 
erledigen. Die ausgestellten Vereinsausweise ver-
lieren daher ebenfalls mit Ablauf des 31.12.22 ihre 
Gültigkeit. 
 

Die Vorstandschaft bedauert die Auflösung des 
Vereins und bedankt sich bei allen Mitgliedern für 
das langjährige Vertrauen und die harmonische 
Zusammenarbeit. 
 

Im Namen der Vorstandschaft 
 

Angelika Hörmann 1. Vorstand 
 

 

Theaterverein Kirchhaslach 
 

Wir, die aktiven Spieler des Greuther Theaters, 
möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, die 
uns durch ihren Besuch unvergessliche Momente 
bereitet haben. Danke an alle Theaterfreunde und 
an alle, die uns in irgendeiner Art und Weise unter-
stützt haben.  
 

Nun wünschen wir allen einen entspannten Advent.  
 

Euer Greuther Theater  
 

 

Musikkapelle Kirchhaslach e.V. 
 

Sonntag, 11.12.22 
19.30 Uhr Winterzauber (siehe S. 10) 
 

Samstag, 31.12.22 
14.30 Uhr Jahresabschluss der Gemeinde 
 

Freitag, 13.01.2023  
20.00 Uhr Generalversammlung 
 

Wir freuen uns, viele Freunde, Gönner und Fans bei 
den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 
 

Eure Musikkapelle Kirchhaslach 
 
 

SV Greimeltshofen e.V. 1949 
 

T I S C H T E N N I S 
  

Schulkinder und Jugendliche 
Schulkinder und Jugendliche sind eingela-
den Tischtennis zu spielen oder kennenzulernen.  
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Schläger können 
gestellt werden. 
Ab Freitag, den 02.12.22 jede Woche von 18:30 bis 
19:30 Uhr im Sportheim. Schaut vorbei und habt 
Spaß! 
  
Erwachsene 
Wir spielen jeden Freitag von 19:30 bis 21:00 Uhr 
im Sportheim. Neue Spielerinnen und Spieler sind 
herzlich willkommen! 
  
Weitere Information bei Johann Hörmann,   
Tel. 08333/517995 
 
 
Vorankündigung:  
Bobbelkappenfest am 26.12.22 
 

 

Schützenverein Hubertus Greimeltshofen 
 

Samstag, 10.12.22 
Klausenschießen 
 

Samstag, 17.12.22 
Christbaumkugelschießen 
 

 

Schützengesellschaft Kirchhaslach 
 

Freitag, 02.12.2022  Nikolausschießen 
 

Samstag, 31.12.2022 Jahresabschluss mit der 
 Gemeinde und den Böller-
 schützen 
 

Freitag, 13.01.2023 Preis- und Königschießen  
 

Schießbeginn jeweils ab 19.30 Uhr 
 

Unser Vereinsheim ist an den Schießabenden für 
Euch alle geöffnet. Herzlich willkommen sind auch 
Gäste, die nicht Mitglieder im Verein sind. 
 

 

Schützenverein Hörlis-Halden 
 

Freitag, 02.12.22 
19.30 Uhr Klausenschießen mit Preisverteilung 
 

Freitag, 09.12.22 
19.30 Uhr Preis- und Königsschießen 
 

Freitag, 16.12.22 
19.30 Uhr Weihnachtsschießen 
 
 
 



 5 

Feuerwehr Greimeltshofen 
 

Weihnachtsmarkt auf unserer kleinen Farm 
 

Wann: 03.12. und 04.12.2022  
Samstag geöffnet von 16.00 – 22.00 Uhr  
Sonntag geöffnet von 14.00 – 20.00 Uhr  
 

Wo: Leinfeld, 87755 Greimeltshofen  
 

Am Samstag den 03.12. kommt der Nikolaus um ca. 
18.00 Uhr  
 

Was euch erwartet?  
 - Tolle Atmosphäre auf unserer kleinen Farm  
 - Kleine Stände  
 - Kinderpunsch, Glühwein und viele  
 Leckereien  
 

Wer möchte, dass der Nikolaus seinem Kind ein 
Geschenk und ein paar persönliche Worte über-
reicht, kann uns gerne bis zum 01.12.2022 das Ge-
schenk, verpackt und mit Vor- und Nachnamen be-
schriftet, bringen und wir geben es dem Nikolaus 
weiter. Gerne auch mit einer Spende für den Niko-
laus und für die Knechte.  
 

Bitte schreibt uns vorher eine WhatsApp Nachricht 
oder ruft bei Melanie an, dass wir dann auch sicher 
zuhause sind.  
 

Svenja Kräusle: 0176 2110 8313   
Leinfeld 1a, 87755 Greimeltshofen  
 

Melanie Kräusle: 0173 9457 918   
Leinfeld 1, 87755 Greimeltshofen  
 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  
 

Die Feuerwehr Greimeltshofen 
 

 

Rat und Hilfe 
 
Pressemitteilungen Landratsamt Unterallgäu 
 

Kreisbrandrat warnt vor lebensgefährlichen 
Heizmethoden 
 

Um Heizkosten zu sparen, werden die Menschen 
derzeit erfinderisch. „Manche dieser Ideen sind je-
doch lebensgefährlich“, warnt Kreisbrandrat Ale-
xander Möbus. Wer mit den falschen Heizgeräten 
im Innenraum heizt, bringe nicht nur sich, sondern 
auch andere Hausbewohnerinnen und -bewohner in 
akute Lebensgefahr. 
 

Er warnt: „Heizen Sie Innenräume nicht mit Kohle- 
oder Gasgrills, Gas-Heizstrahlern, mit offenem Feu-
er, Ethanol-Öfen, Teelicht-Öfen oder sonstigen 
brennstoffbetriebene Geräte.“ Neben der Brandge-
fahr herrsche hier akute Vergiftungsgefahr durch 
Kohlenmonoxid (CO). Dieses gefährliche Atemgift 
könne der Mensch weder riechen, sehen noch 
schmecken. Nur ein CO-Melder könne zuverlässig 
Kohlenmonoxid in der Raumluft detektieren und 
entsprechend warnen. „Steigt die CO-Konzentration 
in der Raumluft, kommt es zu erheblichen Be-

schwerden wie Schwindel, Schläfrigkeit, starken 
Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost. 
Letztendlich kann eine Vergiftung tödlich sein“, so 
der Kreisbrandrat. Wer entsprechende Symptome 
bei sich bemerkt oder wenn ein installierter CO-
Melder Alarm auslöst, rät Möbus dazu, umgehend 
das Gebäude zu verlassen, falls möglich Türen und 
Fenster zu öffnen und den Notruf 112 zu wählen. 
 

Doch auch reguläre Feuerstätten und Geräte ber-
gen laut Möbus bei unsachgemäßer Benutzung 
Risiken. Er hebt hervor: „Heizen Sie Ihren Holzofen 
niemals mit Rest- oder Sperrmüll, Plastik, nassem 
Holz oder Kerzenresten. Das falsche Brennmaterial 
verursacht Ablagerungen im Kamin, die zu Kamin-
bränden führen können. Lassen Sie Ihren Holzofen 
außerdem regelmäßig inspizieren.“ Heizungen, 
Gasthermen und Durchlauferhitzer müssen eben-
falls regelmäßig gewartet werden und der Schorn-
stein kontrolliert werden. Nur bei korrekter Funktion 
dieser Geräte und Anlagen seien CO-Vergiftungen, 
Brände und sonstige Unfälle vermeidbar. 
 

Auch der Verschluss von Zuluftöffnungen zu Gas-
thermen oder sonstigen offenen Feuerstellen könne 
gefährlich sein: Sauerstoffarme, unvollständige 
Verbrennung fördere die Bildung von Kohlenmono-
xid im Brandgas. 
 

Bei der Verwendung von elektrischen Heizgeräten, 
also Heizlüftern oder Heizdecken, gibt der Kreis-
brandrat folgende Sicherheitshinweise: 

 Beim Kauf auf einschlägige Prüfkennzeichen 
achten. 

 Bedienungsanleitung beachten. 

 Heizlüfter und Heizdecken sind in der Regel nicht 
für den dauerhaften Gebrauch geeignet. 

 Die Geräte nicht unbeaufsichtigt betreiben. 

 Kabel der Geräte vollständig abwickeln und ins-
besondere bei Heizlüftern und -strahlern von der 
wärmeabgebenden Seite des Gerätes fernhalten. 

 Keine beschädigten Geräte verwenden. 

 Das Gerät unbedingt sofort außer Betrieb neh-
men, wenn es nach angesengtem Kunststoff 
riecht. 

 Belastungsgrenzen der Hausinstallation beach-
ten, insbesondere bei älteren Gebäuden. Bei 
Unsicherheiten eine Elektrofachkraft fragen. 

 Ausgelöste Sicherungen der Hausinstallation 
(Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschalter) 
weisen auf einen Defekt des Gerätes hin – Gerät 
außer Betrieb setzen. 

 Nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig 
an einem Sicherungszweig der Hausinstallation 
betreiben (typischerweise nicht mehrere Geräte 
in einem Raum gleichzeitig betreiben). Bei Unsi-
cherheiten und Fragen zur Hausinstallation eine 
Elektrofachkraft heranziehen. 
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 Kein Betrieb von leistungsstarken Einzelgeräten 
an Mehrfachsteckdosen: Durch die Kontaktwi-
derstände der Steckerleisten in Verbindung mit 
der hohen Leistungsaufnahme der Geräte ist mit 
einer erhöhten Wärmeentwicklung an den Kon-
taktstellen zu rechnen. 

 Brennbare Materialien unbedingt von Heizlüftern 
fernhalten. 

 Beim Betrieb in Feuchträumen, etwa im Bad, 
sicherstellen, dass kein Wasser auf das Gerät 
gelangen kann. 

 Nach dem Betrieb den Stecker ziehen und das 
Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor dieses 
anderweitig verstaut wird. 

 
 
Für blühende und artenreiche Wiesen im Unter-
allgäu 
 

Blühende, artenreiche Wiesen, auf denen es summt 
und brummt, das wünschen sich viele. Landwirte, 
die sich für Artenvielfalt engagieren und dafür einen 
höheren Aufwand und Nutzungseinbußen in Kauf 
nehmen, können am Vertragsnaturschutzpro-
gramm, kurz VPN, teilnehmen und erhalten darüber 
einen finanziellen Ausgleich. Darauf weist die Unte-
re Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu 
hin. Besonders geeignet ist das VNP beispielsweise 
für biotopkartierte Wiesen. Die damit verbundenen 
Bewirtschaftungseinschränkungen können durch 
die Förderung finanziell ausgeglichen werden. 

Insgesamt bewirtschaften im Unterallgäu mittlerwei-
le 330 Betriebe rund 1300 Hektar Fläche nach den 
Vorgaben des Vertragsnaturschutzes. „Wir würden 
uns freuen, wenn wir diesen Anteil noch weiter stei-
gern könnten“, sagt Diana Kurzweg von der Unteren 
Naturschutzbehörde. Einen entsprechenden Antrag 
können Landwirte und anerkannte Naturschutzver-
bände stellen. Antragsteller verpflichten sich durch 
das Vertragsnaturschutzprogramm, fünf Jahre lang 
die Flächen nach den Vorgaben des Naturschutzes 
zu bewirtschaften.   

Bereits seit 1983 entschädigt der Freistaat Bayern 
über das Vertragsnaturschutzprogramm Landwirte, 
die ihre Wiesen und Weiden weniger intensiv nut-
zen. Die Förderung gleicht den erhöhten Bewirt-
schaftungsaufwand und Nutzungs-einbußen aus. 
„Honoriert wird im Unterallgäu vor allem eine späte-
re Mahd, damit die Wiesenblumen blühen und aus-
samen können“, erklärt Brigitte Fischer. „Weil sich 
die Landwirte bereiterklären, auf Dünger zu verzich-
ten und die Flächen später zu mähen, erhöht sich 
die Pflanzen- und Insektenvielfalt auf den Wiesen.“ 

Die Anträge werden voraussichtlich ab Anfang Ja-
nuar bis Mitte Februar abgeschlossen. Kontakt zu 
Brigitte Fischer und Diana Kurzweg von der Unteren 
Naturschutzbehörde können Interessenten unter 
Telefon (08261) 995-447 oder -163 aufnehmen. 

Mehr zum Vertragsnaturschutz findet man auch im 
Internet unter www.unterallgaeu.de/naturschutz 

 
 
Vertragsnaturschutz: Waldbesitzer können Prä-
mie beantragen 
 

Einen finanziellen Anreiz für mehr Naturschutz gibt 
das Vertragsnaturschutzprogramm Wald privaten 
und kommunalen Waldbesitzern. Ziel der Förderung 
ist es, die Vielfalt an Arten und Lebensräumen, die 
sogenannte Biodiversität, im Wald zu erhalten und 
zu entwickeln. Wie die Untere Naturschutzbehörde 
am Landratsamt Unterallgäu mitteilt, können Wald-
besitzer jetzt wieder Anträge stellen. 

Gefördert werden folgende Maßnahmen: 

 Erhalt von Nieder- und Mittelwäldern (Stockaus-
schlagwälder) 

 Erhalt von Biberlebensräumen 

 Nutzungsverzicht 

 Schaffung lichter Waldstrukturen 

 Förderung von Totholz 

 Erhalt von Biotopbäumen sowie Bäumen mit 
hohem Biotoppotenzial 

 Erhalt von Altholzinseln 

 Erhalt von Biotopbaum-, Totholz- und Lichtwald-
strukturen nach Störungsereignissen 

Warum Waldnaturschutz wichtig ist, erklärt Philip 
Merkl, Naturschutzfachkraft am Landratsamt Unter-
allgäu: „Das Programm fördert unterschiedliche Be-
reiche im Wald und unterstützt damit die Struktur-
vielfalt.“ Diese sei ausschlaggebend für die Arten-
vielfalt sowie die Gesundheit und die Stabilität des 
Waldökosystems. „Beispielsweise können Biotop-
bäume Lebensraum bieten für Vögel und höhlen-
bewohnende Tiere wie Fledermäuse“, so Merkl. 
Totholz zähle zu den lebendigsten Lebensräumen 
und sei Nahrungsquelle, Lebensraum, Versteck und 
Brutstätte unzähliger Arten. Auch der Waldboden 
profitiere von den Nährstoffen aus dem Totholz.  
Eine Förderung können Waldbesitzer bei der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde, dem Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), mit dem 
aktuell gültigen Antragsformular schriftlich beantra-
gen. Das Antragsformular ist verlinkt un-
ter www.unterallgaeu.de/vertragsnaturschutz. Bei 
der Antragstellung berät und unterstützt der zustän-
dige Revierleiter im AELF. 

Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt 
Unterallgäu ist für die naturschutzfachliche Bera-
tung und Beurteilung zuständig. Gerne können 
Waldbesitzer sich direkt an die Untere Naturschutz-
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behörde wenden, um einen Termin für eine Bera-
tung oder Begehung zu vereinbaren. Ansprechpart-
ner sind Philip Merkl und Maximilian Simmnacher, 
Telefon (08261) 995-261. 

 
 
Rundschreiben vom 02.11.2022 des Deutschen Landkreistages 
 

Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldma-
nagement“  
 

Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) startet ein neues Förderpro-
gramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“.  
 

Ziel des Förderprogrammes ist es, die durch Dürre, 
Hitze und Insektenbefall stark geschwächten Wäl-
der zukunftsfest zu machen. So sollen der Erhalt, 
die Entwicklung und die Bewirtschaftung von klima-
resilienten Wäldern unterstützt werden.  
 

Förderanträge können nach Auskunft des BMEL 
zeitnah über die Website www.klimaanpassung-
wald.de eingereicht werden. Antragsberechtigt sind 
sowohl kommunale als auch private Waldbesitzer.  
 

Dabei müssen je nach Größe der Waldfläche 11 bis 
12 Kriterien eines klimaangepassten Waldmanage-
ments eingehalten werden. Diese Kriterien sind:  
 

1. Vorausverjüngung ist Pflicht  

2. Vorfahrt für Naturverjüngung geben  

3. Standortheimische Baumarten  

4. Natürliche Entwicklung auf kleinen Freiflächen 
 zulassen  

5. Größere Baumartendiversität schaffen  

6. Große Kahlflächen meiden  

7. Mehr Totholz für mehr Leben  

8. Mehr Lebensräume mit Habitatbäumen  
 schaffen  

9. Größere Rückegassenabstände: Begrenzung 
 der Bodenverdichtung  

10. Pflanzen natürlich gesund halten  

11. Wasserhaushalt verbessern  

12. Raum für natürliche Waldentwicklung geben 
 

 

Sonstiges 
 

Mobilfunksender Herretshofen 
 

Seit Anfang Oktober ist laut Mitteilung im Gemein-
deblatt der Mobilfunksender in Herretshofen in Be-
trieb. 
 

Meine Sorge diesbezüglich gilt der damit verbunde-
nen zusätzlichen Strahlenbelastung, die ich mittels 
eigener Messungen festgestellt habe. Sollte jemand 
Interesse daran haben, eine eventuell vorhandene  

Strahlenbelastung bei sich zu Hause zu ermitteln, 
bin ich gerne bereit, mein Messgerät zu verleihen, 
natürlich kostenlos. 
 

Kontakt unter Tel.: 7092 

 
Dieselbestellung 
1 

 

19.12.2022 Winterdiesel 
23.01.2023 Winterdiesel 
 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 655). 

 
Preisblatt Abfallgebühren Landkreis Unter-
allgäu ab 01.01.2023 
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